
 

 

 

Liebe Leser*innen der H&K aktuell, 

liebe BGK-Mitglieder und Zeichennehmende, 

zum Jahresende möchte ich in gewohnter Weise auf das zurückliegende und das 

bevorstehende Jahr blicken. Eine wunderbare Gelegenheit für den fachlichen und 

persönlichen Austausch hat wieder das BGK-Jahrestreffen Mitte November mit dem 

Humustag (s. Seite 4), der Mitgliederversammlung und den Begleitveranstaltungen 

in Magdeburg geboten. Mit der Novelle der BioAbfV entstanden viele Diskussionen 

um Fremdstoffgehalte in Bioabfällen und Düngeprodukten. Die Auswertungen der 

BGK zeigen, dass sich diese in gütegesicherten Komposten, Gärprodukten und 

Aschen auf sehr niedrigem Niveau befinden und in den letzten Jahren stark redu-

ziert werden konnten. Daher ist es an der Zeit, die Diskussionen stärker auf die viel-

fältigen Vorzüge der organischen Düngungen für die Versorgung, Gesundheit und 

Belebung von Boden und Pflanzen zu lenken.  

Verwendung der Düngeprodukte 

Der größte Anteil der gütegesicherten Düngeprodukte und knapp die Hälfte der ca. 

4,2 Mio. Tonnen produzierten Komposte werden in die konventionelle Landwirt-

schaft vermarktet. Zusätzlich finden etwa 6 % der erzeugten Komposte Anwendung 

im ökologischen Landbau. Die Basis bilden die Vereinbarungen mit den Verbänden 

Bioland, Naturland, Demeter, Gäa und Biokreis. Mehr als ein Viertel der gütegesi-

cherten Komposte werden inzwischen als Substrate für die Erdenindustrie einge-

setzt; diese sind v. a. Grüngutkomposte, aber zunehmend finden auch Biogutkom-

poste Verwendung. Zudem wird die Nutzung von aufbereiteten Gärprodukten und 

von Fasern aus Siebüberläufen als Torfsubstitute verfolgt. Erstmals wurden im Jahr 

2024 mehr Komposte als Torf in Hobbyerden eingesetzt. Angetrieben wird diese 

Entwicklung weiterhin durch die Ziele der Torfminderungsstrategie der Bundesre-

gierung.  

Vorträge Humustag 

Der diesjährige Humustag 

fand am 13. November im 

Rahmen des BGK -

Jahrestreffens in Magde-

burg statt. Eine Zusam-

menfassung der Vorträge 

finden Sie auf  

- Seite 4 - 

Weltbodentag 

Am 5. Dezember fand der 

Weltbodentag statt. Zweck 

des jährlichen Aktionsta-

ges ist es auf die wertvolle 

Ressource „Boden“ auf-

merksam zu machen. Auch 

BGK und ECN haben sich 

beteiligt. 

- Seite  8 - 

FAQ um verpackte Le-

bensmittelabfälle ergänzt 

Die BGK hat die Samm-

lung häufig gestellter Fra-

gen zur BioAbfV auf ihrer 

Homepage um Fragestel-

lungen rund um verpackte 

Lebensmittelabfälle er-

gänzt. Mehr dazu lesen 

Sie auf  

- Seite 9 -  
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Getrennterfassung von Bioabfällen 

Starker Fokus der Arbeit der BGK und der gesamten Branche lag in den letzten Jahren auf der 

möglichst sortenreinen Erfassung von Bioabfällen. Rückmeldung vieler Anlagenbetreiber*innen 

ist, dass sich die Qualitäten der angelieferten Bioabfälle spürbar verbessert haben. Um qualita-

tive Aussagen über die Entwicklung von Bioabfallqualitäten zu treffen, wäre eine zentrale Erfas-

sung der Ergebnisse aus durchgeführten Gebietsanalysen, Chargenanalysen, Bonituren etc. 

notwendig. Da die BGK keine Daten zur Qualität der angelieferten Bioabfälle automatisch er-

fasst, sind alle Beteiligte aufgerufen, uns Beurteilungen zu Inputqualitäten mitzuteilen. Für 

Chargenanalysen kann z. B. das Ergebnisprotokoll über den nachfolgenden Link an die BGK 

übermittelt werden. 

Starker Treiber für die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, Kontrollen und Sanktionen waren die 

rechtlichen Vorgaben des § 2a der BioAbfV, die dieses Jahr am 1. Mai nach drei Jahren Über-

gangszeit in Kraft getreten sind. Auch für die Behandlungsanlagen entstanden zusätzliche 

Pflichten wie die Durchführung von Sichtkontrollen und Investitionen für die technische Vorga-

be der Fremdstoffabscheidung. Die BGK hat FAQ zu Fragestellungen rund um die Novelle der 

BioAbfV auf ihrer Homepage veröffentlicht, die mit Behördenvertretern abgestimmt wurden. 

Die zukünftige Entwicklung bei der Umsetzung der Pflicht zur getrennten Erfassung und stoffli-

chen Nutzung von Bioabfällen bei gleichbleibenden oder verbesserten Qualitäten wird von der 

politischen Weichenstellung in den Ländern abhängig sein. U. a. wurde das im Positionspapier 

der BGK zur Neufassung der BioAbfV und Weiterentwicklung der Bioabfallwirtschaft themati-

siert. Ein Ad-hoc-Ausschuss der Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) befasst sich mit der 

Erfüllung der Getrenntsammlungspflicht von Bioabfällen aus privaten Haushaltungen. Dabei 

liegt der Fokus sowohl auf Biogut als auch auf Grüngut. Der UBA-Leitfaden zu Maßnahmen zur 

Erhöhung von Menge und Sortenreinheit getrennt gesammelter Bioabfälle zeigt viele Möglich-

keiten und deren Wirksamkeiten auf.  

Biologisch abbaubare Kunststoffe (BAK) 

Mit der Novelle der BioAbfV haben sich auch die Vorgaben an die Entsorgung von BAK geändert. 

Daher wurde die BGK-Information „Kompostierung von Biokunststoffen ist ein Irrweg“ aktuali-

siert und die bestehende Position gestärkt. Mit Inkrafttreten der EU-Verpackungsverordnung 

(PPWR) wurden durchlässige Teebeutel, Kaffeepads oder andere Getränkebeutel sowie Obst- 

und Gemüseaufkleber als Verpackungen eingestuft. Diese müssen ab dem 12.02.2028 indust-

riell kompostierbar sein. Mitgliedsstaaten können zudem die Kompostierbarkeit von sehr leich-

ten Kunststofftragetaschen und Verpackungen vorschreiben, wenn diese mit Bioabfällen ge-

sammelt werden. Die Vorgabe der Kompostierbarkeit an die Materialbeschaffenheit ist aber 

noch keine Vorgabe, dass diese Materialien auch über die Bioabfallsammlung erfasst werden 

müssen. CEN hat durch die PPWR das Mandat erhalten bis zum 12.02.2026 harmonisierte Nor-

men zur Festlegung detaillierter technischer Spezifikationen für die Anforderungen für kompos-

tierbare Verpackungen auszuarbeiten. Ob weiterhin ein Abbau über 12 Wochen oder 6 Wochen, 

wie es die BioAbfV für BAK-Sammelbeutel vorgibt, und auch der aerobe Abbau nachgewiesen 

werden muss, wird entscheidend für die Akzeptanz der Betreiber*innen von Biogutbehand-

lungsanlagen sein. Grundsätzlich wird die Entsorgung von konventionellen und biologisch ab-

baubaren Kunststoffverpackungen über die Biotonne abgelehnt.  

EU-Gesetzgebung 

Die Europäische Gesetzgebung nimmt immer stärkeren Einfluss auf die nationalen Vorgaben. 

Daher wird die Arbeit des Europäischen Kompostnetzwerkes (ECN) immer wichtiger, weshalb 

sich die BGK im ECN-Vorstand und allen Arbeitsgruppen stark engagiert. Neben den klassi-

schen Rechtsbereichen (Abfallrahmen-RL, EU-FPR, Nitrat-RL, Öko-VO, Bodenschutzstrategie 

etc.) werden zunehmend auch in anderen Bereichen, die bisher kaum betrachtet wurden, Rege-

https://www.kompost.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Themen/Methoden/Dok._BGK-010-1_Ergebnisprotokoll_Chargenanalyse.pdf
https://form.jotform.com/231102955846053
https://www.kompost.de/themen/rechtsbestimmungen/faqs-zur-bioabfv#c2511
https://www.kompost.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Themen_Positionen/BGK-Positionspapier_Neufassung_BioAbfV.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/massnahmen-zur-erhoehung-von-menge-sortenreinheit&ved=2ahUKEwilyYP79OuPAxWy3AIHHbodEXwQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw2P9q3tKBbXZJpDboVheHev
https://www.kompost.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Themen_Positionen/25-01-17_Thema_BAK_Irrweg.pdf
https://www.compostnetwork.info/
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lungen für die Bioabfallbehandlung getroffen. Zu nennen sind Produktsicherheits-VO, PPWR, 

Carbon Farming, Bioökonomie-Strategie, Critical Raw Material, EU-Taxonomie, EU-Ökodesign-

VO, EU-EmpCo-RL, Emission Trading System u. v. a. 

CE-Zertifizierung 

Für die CE-Zertifizierung gemäß EU-Düngeprodukteverordnung (EU-FPR) sind derzeit 15 Konfor-

mitätsbewertungsstellen (KBS) gelistet, hauptsächlich für die Zertifizierung von Mineraldün-

gern, Kalk und Biostimulanzien. In Deutschland ist das Julius-Kühn-Institut Anwärter, jedoch 

rein für die Zertifizierung von Biostimulanzien. Eine CE-Zertifizierung von Düngeprodukten, in 

denen Kompost, Gärprodukte oder Aschen enthalten sind, findet derzeit so gut wie noch keine 

Anwendung. Um ihren Mitgliedern das Angebot für eine CE-Zertifizierung zu ermöglichen, steht 

die BGK derzeit im Austausch mit möglichen Kooperationspartnern. Der Ausgang ist weiterhin 

offen, da das Konstrukt der EU-FPR nicht im Einklang mit einer nationalen Gütesicherung steht, 

wie es in Deutschland, Italien, Österreich, Belgien etc. umgesetzt ist. Daher hat sich die BGK an 

der Initiative zur Bewertung der EU-Düngeprodukteverordnung (EU-FPR) beteiligt und empfiehlt 

der Kommission in ihrer Rückmeldung, v. a. das bestehende und funktionierende Überwa-

chungssystem der unabhängigen Gütesicherung in die FPR zu integrieren. 

Veterinärrechtliche Anforderungen 

Der wohl komplexeste und praxisfernste Zusammenhang ergibt sich aus den Forderungen des 

EU-Veterinärrechts, dass Bioabfall mit tierischen Bestandteilen bei 70°C für eine Stunde pas-

teurisiert werden muss. Dabei dürfen die einzelnen Partikel nicht größer als 12 mm sein.  Daher 

hat das ECN in Zusammenarbeit mit der BGK einen Antrag auf Anerkennung eines alternativen 

Behandlungsverfahren (Tunnelkompostierung) eingereicht. Diesem Antrag ist von der zuständi-

gen Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) nach wissenschaftlicher Bewer-

tung zugestimmt worden. Nun bleibt abzuwarten, ob und wie die Anforderungen praxisgerecht 
in den entsprechenden Verordnungen umgesetzt werden. Das wäre ein entscheidender Schritt, 

um diese Kontroversen aus den verschiedenen Rechtsbereichen aufzulösen. Ohne diese alter-

nativen Verfahren ist ein CE-Kennzeichen und damit verbundenes Ende der Abfalleigenschaft 

für Biogutkomposte nicht möglich. 

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 

Auch im kommenden Jahr werden der BGK und unserer Branche die Themen nicht ausgehen 

und wir werden, wie gewohnt, in der H&K aktuell, in den Mitgliederrundschreiben, in Schulun-

gen, Seminaren und nicht zuletzt beim Humustag am 26. November 2026 in Neustadt an der 

Weinstraße über die weiteren Entwicklungen informieren. Jetzt aber möchte ich im Namen der 

gesamten BGK-Geschäftsstelle, des BGK-Vorstandes und persönlich für den stetig guten Aus-

tausch und die treue Leserschaft danken. Wir wünschen allen nach einem geschäftigen und 

erfolgreichen Jahr 2025 ein gesegnetes Weihnachtsfest, ruhige und erholsame Feiertage sowie 

einen guten Start in das neue Jahr 2026. 

Herzlichst 

Euer David Wilken  

Festwertalternative für Siebüberläufe im nationalen Emissionshandel 

Die Verbände der Bioabfall- und Kompostwirtschaft haben gemeinsam mit der Deutschen Emissionshandels-

stelle (DEHSt) einen wichtigen Fortschritt erzielt: Auf Basis umfangreicher Datenerhebungen aus Entsorgungs-

betrieben wurde erstmals eine Festwertalternative für holzige Siebüberläufe aus der Bio- und Grünabfallbe-

handlung veröffentlicht. Betreiber emissionshandelspflichtiger Abfallverbrennungsanlagen können nun geän-

derte Überwachungspläne einreichen, um die neuen Festwerte ab dem Berichtsjahr 2026 zu nutzen. 

Die Festwertalternative schafft eine sachgerechte Grundlage zur Ermittlung klimarelevanter CO₂-Emissionen, 

nachdem Siebüberläufe bislang pauschal und unrealistisch mit 0 % Biomasseanteil eingestuft wurden. Die fe-

derführend von der ASA e. V. koordinierte Verbändearbeit von BAV, BDE, DGAW, EdDE, RGK Ost, VHE, VHE Nord 

und VKU ermöglichte eine belastbare Datengrundlage und damit eine faire, praxisnahe Bewertung. Die beteilig-

ten Verbände und Unternehmen betonen die Bedeutung der Zusammenarbeit für die Kreislaufwirtschaft und 

danken den Entsorgungsbetrieben für ihre umfangreiche Unterstützung. (vA) 

https://www.kompost.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Themen_Positionen/25-09-01_Rueckmeldung_FPR_BGK.pdf
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BGK-Jahrestreffen 

Vorträge zum Humustag 2025 

Die Beiträge des diesjährigen Humustages 

am 13.11.2025 in Magdeburg reichten von 

aktuellen Themen der Bioabfallwirtschaft bis 

zu einem Ausblick in die Zukunft der „RAL-

Gütezeichen“. 

Mit 200 Teilnehmenden aus den Reihen der 

Zeichennehmenden, Mitgliedsunternehmen 

und Gästen war der Humustag im AMO Kultur-

haus wieder gut besucht. Das Programm bein-

haltete Beiträge zur Umsetzung des § 2a Bio-

AbfV, zur Reduzierung klimarelevanter 

Gasemissionen bei der Kompostierung und 

einen Ausblick in die Zukunft des Systems der 

„RAL-Gütezeichen“ in Deutschland anlässlich 

des 100-jährigen Bestehens des RAL. 

Fremdstoffe im Fokus – Erste Vollzugserfah-

rungen zur Umsetzung des § 2a BioAbfV in 

Niedersachsen 

Thomas Grewing vom Niedersächsischen Mi-

nisterium für Umwelt, Energie und Klima-

schutz richtete den Fokus auf das Thema der 

Fremdstoffe und berichtete über erste Voll-

zugserfahrungen in Niedersachsen zur Umset-

zung des § 2a BioAbfV, der Regelung zur 

Fremdstoffreduzierung im Inputmaterial.  

Die Bioabfallwirtschaft ist in Niedersachsen 

vor dem Hintergrund des Beitrages zum  

Klima- und Ressourcenschutz von großer Be-

deutung. Daher wurden im Jahr 2022 auch 

entsprechende Ziele bezüglich der Quantität 

und der Qualität getrennt gesammelter Bioab-

fälle im Niedersächsischen Abfallwirtschafts-

plan fortgeschrieben. 

Hinsichtlich der Umsetzung der im Mai dieses 

Jahres in Kraft getretenen Änderungen der 

BioAbfV stellen sich vielfältige Vollzugsfra-

gen, wie beispielsweise die Handhabung der 

Sichtkontrolle, der Fremdstoffentfrachtung 

oder der gesonderten Verpackungsentfrach-
tung. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob 

die lange Übergangsfrist (3 Jahre) bis zum 

Inkrafttreten der Regelungen zur Fremdstoffre-

duzierung im Input (§ 2a BioAbfV) in der Pra-

xis genutzt wurde, um auf eine Minimierung 

der Fremdstoffeinträge bereits im Rahmen der 

getrennten Sammlung hinzuwirken.  

Um diesen Fragen nachzugehen, ermitteln die 

zuständigen Gewerbeaufsichtsämter in Nie-

dersachsen derzeit im Rahmen eines soge-

nannten Jahresarbeitsprogramms den Umset-

zungsstand der Verordnung im Austausch mit 

den Anlagenbetreibenden. Hierzu gehört u. a., 

sich einen Überblick über die Fremdstoffge-

halte im Input der Anlagen zu verschaffen so-

wie über den Umgang mit der Methode der 

Sichtkontrolle sowie der Fremdstoffabschei-

dung in der Praxis. Ebenso sollen so ggf. be-

stehende Umsetzungsprobleme der Vorgaben 

der Verordnung möglichst frühzeitig erkannt 

werden. Über das Jahresarbeitsprogramm 

wird ein einheitlicher Vollzug in Niedersach-

sen gefördert und, sofern erforderlich, können 

die Erkenntnisse in die Arbeiten zur Neufas-

sung der BioAbfV einfließen. Die Maßnahme 

wird bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. 

Eine erste Auswertung der Zwischenergebnis-

se zeigt bereits, dass der Informationsstand 

der Anlagenbetreibenden, die in der Gütesi-

cherung organisiert sind, hoch ist. Auch die 

FAQs zur BioAbfV werden als hilfreich bewer-

tet. In der Regel bestand seitens der Behör-

den weder Beratungs- noch Handlungsbedarf. 

In vielen Fällen wurde angegeben, dass sich 

die Qualität im Input (hier insbesondere 

Kunststoffe in der Biotonne) verbessert habe. 

Gründe werden insbesondere in der Umset-

zung organisatorischer Maßnahmen seitens 

der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 

gesehen, wie verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 

und Kontrollen (u. a. Detektion von Fremdstof-

fen in der Biotonne). Weiterhin gab es Hinwei-

se darauf, dass auch Vorgaben an Fremdstoff-

gehalte in vertraglichen Regelungen spezifi-

ziert und technische Maßnahmen zur Ab-

scheidung von Fremdstoffen auf den Kompos-

tierungs- und Vergärungsanlagen getroffen 

wurden.  

Aus den ersten Ergebnissen lässt sich ablei-

ten, dass die neuen Regelungen des  

§ 2a BioAbfV in Niedersachsen gut in der Pra-

xis umgesetzt worden sind. Wie zu erwarten 

war, führt die Fremdstoffabscheidung im In-

Abbildung 1: Thomas Grewing vom Niedersächsi-

schen Umweltministerium war online hinzuge-

schaltet. 

https://www.kompost.de/themen/rechtsbestimmungen/faqs-zur-bioabfv#c2511
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put jedoch zu einem erhöhten Verlust organi-

scher Masse. Daher sollten auch die Bestre-

bungen zur Reduzierung der Fremdstoffeinträ-

ge bereits an der Anfallstelle bzw. bei der ge-

trennten Sammlung weiterverfolgt werden, 

auch wenn es bereits erste Anzeichen für eine 

Verbesserung der Qualitäten im Input der Be-

handlungsanlagen gibt. Ein großes Problem 

stellen hier noch die Bioabfälle aus soge-

nannten Großwohnanlagen dar. 

Auch auf Bund-Länder-Ebene gibt es Bestre-

bungen, auf die weitere Steigerung der Quali-

täten sowie der Mengen getrennt gesammel-

ter Bioabfälle hinzuwirken. Dabei erscheint es 

von großer Bedeutung, im Bereich der Grün-

abfälle gesonderte Konzepte zu entwickeln, 

um auch bei diesen den Anteil der hochwerti-

gen stofflichen Verwertung zu steigern. 

(Download) 

Wie können klimarelevante Emissionen bei 

der Kompostierung gesenkt werden? 

Julian Matlach von der Hochschule Magde-

burg-Stendal und dem Deutschen Biomasse-

forschungszentrum stellt seine Untersuchun-

gen und Ergebnisse bisheriger Studien zu kli-

marelevanten Emissionen bei der Kompostie-

rung von unterschiedlichen Einsatzstoffen 

und unterschiedlichen Verfahrensweisen vor. 

Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Ermitt-

lung möglicher Maßnahmen zur Senkung kli-

marelevanter Emissionen. Rechtlich bestehen 

zahlreiche Vorgaben zum Bau und Betrieb von 

Kompostierungsanlagen, nicht zuletzt durch 

die TA Luft, in der Vorgaben der europäischen 

IED-Richtlinie (2010/75/EU) national umge-

setzt werden. Dabei stehen v. a. Geruchs-, 

Ammoniak- und Methanemissionen im Fokus. 

Zur Bewertung der klimarelevanten Emissio-

nen wurde zunächst betrachtet, wann im Be-

handlungsprozess die meisten Emissionen 

auftreten können. Laut der UBA-Studie (Cuhls 

et al., 2015) entfallen etwa 92 % der CO2-

Äquivalente auf den Behandlungsprozess, 

während 7 % auf die Ausbringung und 1 % 
auf die Lagerung des Komposts entfallen. Von 

daher ist die Betrachtung der eigentlichen 

Behandlung von Relevanz.  

Bei den Untersuchungen des Deutschen Bio-

masseforschungszentrums und der Hoch-

schule Magdeburg-Stendal wurden die Emis-

sionen für Methan (CH4), Ammoniak (NH3) und 

Lachgas (N2O) in g/t Frischmasse mit der 

Windtunnelmessung „Open Dynamic Cham-

ber Method“ bei unterschiedlichen Anlagenty-

pen und unterschiedlichen Einsatzstoffen 

(Bioabfälle, Grünabfälle, Gärprodukte) durch-

geführt. Dabei wurden betriebliche Einfluss-

faktoren des Kompostierungsprozesses 

(aktive und passive Belüftung, verschiedene 

Substrate, Umsetzintervalle, Strukturmaterial-

zugabe und Mietendimensionierung, saisona-

le Temperaturschwankungen) untersucht und 

betriebliche Handlungsempfehlungen erar-

beitet. 

Die Darstellung der Ergebnisse aus diesen 

Untersuchungen und bisheriger Studien in 

Deutschland und umliegenden Ländern zei-

gen hohe Schwankungsbreiten und Stan-

dardabweichungen in Höhe der Mittelwerte 

über alle Verfahren und Einsatzstoffe hinweg. 

Das verdeutlicht, dass die Höhe der Emission 

v. a. über eine optimierte Betriebsführung 

gesteuert werden kann und niedrige Emissio-

nen für alle Verfahren und Einsatzstoffe mög-

lich sind. Im Ergebnis bestätigt sich, dass das 

Zusammenwirken betrieblicher Maßnahmen 

und Prozessparameter wesentlich den aero-

ben Charakter der Kompostierung und die 

Bildung klimarelevanter Gase bestimmt. Es 

zeigt sich, dass weniger die technische Anla-

genausstattung (offene oder geschlossene 

Kompostierung) als vielmehr eine fachgerech-

te Betriebsführung den Emissionsverlauf der 

Kompostierung prägt. Eine Belüftung kann nur 

zur Minderung der THG beitragen, wenn im 

Rottekörper ausreichend Porenvolumen z. B. 

über die entsprechende Zugabe von Struktur-

material oder Anpassung der Mietengeomet-

rie vorhanden ist. Auch ist die Zuführung ge-

fasster Abluftströme auf einen Biofilter sinn-

voll, um Geruchsemissionen zu reduzieren, 

jedoch können hohe Ammoniakfrachten im 

Biofilter zur Bildung von Lachgas führen und 

sollten durch geeignete Maßnahmen redu-

ziert werden. Insgesamt wird zu dieser The-

matik weiterer Forschungsbedarf gesehen. 

(Download) 

Abbildung 2: Julian Matlach von der Hoch-

schule Magdeburg-Stendal.  

https://www.kompost.de/fileadmin/user_upload/Dateien/BGK_Jahrestreffen/2025/Humustag_2025/2_2025-11-13_Fremdstoffe_im_Fokus_-_Grewing_Rueckmeldung.pdf
https://www.kompost.de/fileadmin/user_upload/Dateien/BGK_Jahrestreffen/2025/Humustag_2025/3_Matlach_2025_Humustag_Emissionen.pdf
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100 Jahre RAL – Zeit für Zukunft 

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des 

RAL – Deutsches Institut für Gütesicherung 

und Kennzeichnung e. V. stellte Joachim Hau-

ser die Geschichte, die Funktion und die Auf-

gaben des Instituts vor. 

Neben den RAL-Gütezeichen, wie sie die BGK 

führt, hat das RAL drei weitere Geschäftsbe-

reiche: RAL-Farbe, RAL-Umwelt mit den Um-

weltzeichen „Blauer Engel“ und „EU Ecolabel“ 

sowie den Bereich der Logo-Lizenzen zur Mar-

kenvermarktung und -überwachung für die 

„Stiftung Warentest“, „Nutri-Score“ und 

„Grüner Knopf“. 

Im Januar 1992 verlieh RAL der BGK das Recht 

zur Verwendung des RAL-Gütezeichens und 

des Begriffs „Gütezeichen“. In der Zeit von 

1989 bis 1992 waren fast 50 Fach- und Ver-

kehrskreise an der Erarbeitung der Gütesiche-

rung Kompost (RAL-GZ 251) beteiligt. In den 

folgenden Jahren kamen verschiedene Güte-

zeichen hinzu. Heute führt die BGK die Gütesi-

cherung für das RAL-GZ 245 für Gärprodukte 

aus Bioabfällen, das RAL-GZ 246 für NawaRo-

Gärprodukte sowie das Gütezeichen RAL-GZ 

252 für Dünger bzw. für Ausgangsstoffe. 

Kennzeichnend für das RAL-Gütezeichen ist 

seine Transparenz. RAL führt ein öffentliches 

Anerkennungsverfahren durch, das techni-

sche, markenrechtliche, vereinsrechtliche, 

wettbewerbsrechtliche und kartellrechtliche 

Prüfungen umfasst. Dabei liegen die Anforde-

rungen stets über den gesetzlichen oder nor-

mativen Vorgaben. Charakteristisch ist außer-

dem, dass es sich beim RAL-Gütezeichen um 

eine Selbstordnungsmaßnahme der Wirt-

schaft handelt. 

Die RAL-Gütesicherungen erfüllen mit ihrer 

Neutralität, Transparenz und Diskriminie-

rungsfreiheit die Voraussetzungen, um nach 

europäischem und nationalem Recht im 

Vergabeverfahren eingesetzt zu werden. Öf-

fentliche Auftraggeber können gemäß der 

Vergabeverordnung (VgV) in ihren Ausschrei-

bungen das RAL-Gütezeichen als Beleg dafür 

heranziehen, dass eine Lieferung den in der 

Leistungsbeschreibung geforderten Merkma-

len entspricht. So finden sich im § 34 der Ver-
ordnung nahezu wortgleich die Definitionen 

aus den Grundsätzen für Gütezeichen wieder. 

Damit stehen den Vergabestellen zuverlässi-

ge Anforderungen an die Bieterqualifikation 

und die Leistungen zur Verfügung, die in die 

Ausschreibungsunterlagen übernommen wer-

den können. Alle RAL-Gütesicherungen wer-

den von RAL veröffentlicht und sind für alle 

digital zugänglich. Die RAL-Gütezeichen wer-

den zudem im Bundesanzeiger bekanntgege-

ben. (Download)  (LN) 

Abbildung 3: Joachim Hauser vom RAL - Deut-

sches Institut für Gütesicherung und Kenn-

zeichnung.  

Biogasbranche im Aufbruch: BIOGAS Convention 2025 in Nürnberg 

Die BIOGAS Convention & Trade Fair vom 9. bis 11. Dezember in Nürnberg 

setzte klare positive Signale für die Biogasbranche. Mit über 6.500 Besu-

cher*innen und 262 Ausstellenden präsentierte sie sich optimistisch und 

als wichtige Partnerin der Energiewende. Auch die BGK war wieder zusam-

men mit der Gütegemeinschaft Gärprodukte e. V. mit einem Gemeinschafts-

stand auf der Messe vertreten. 

Generationswechsel beim Fachverband Biogas: Nach 13 Jahren übergab 

Horst Seide das Amt des Präsidenten des Fachverbandes Biogas an Thomas 

Karle, Betreiber einer Abfallvergärungsanlage. Karle betonte die Rolle von 

Biogas bei Strom, Wärme und Gasnetzen sowie die Chancen durch neue 

Gesetzespakete. Als langjähriger Vorstandsvorsitzender der Gütegemein-

schaft Gärprodukte (GGG) setzt er sich auch für hochwertige Gärprodukte 

als unverzichtbare Düngemittel für den Pflanzenbau ein.  (KI) 

https://www.gesetze-im-internet.de/vgv_2016/BJNR062410016.html
https://www.ral.de/app/uploads/2024/12/OeffentlicheAuftragsvergabe_Guetesicherung_2025_RZ_250728pdf.pdf
https://www.ral.de/app/uploads/2024/12/OeffentlicheAuftragsvergabe_Guetesicherung_2025_RZ_250728pdf.pdf
https://www.kompost.de/fileadmin/user_upload/Dateien/BGK_Jahrestreffen/2025/Humustag_2025/4_RAL_Hauser.pdf
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Ein erprobtes Format wird groß 

Die BGK initiierte den Tag der Biotonne 2023 

zum ersten Mal als jährlich wiederkehrendes 

Branchenereignis am 26. Mai. Ab diesem Jahr 

unterstützt das Umweltbundesamt die weitere 

Etablierung des Jahrestages zusätzlich im 

Rahmen einer Verbändeförderung für zwei 

Jahre. Ziel des Projektes ist, dass möglichst 

viele Kommunen, Abfallwirtschaftsbetriebe, 

Entsorgungsbetriebe, Verbände sowie  

Bundes- und Ländereinrichtungen den Tag 

der Biotonne verbreiten und diesen für eigene 

Aktivitäten nutzen, um so eine hohe Aufmerk-

samkeit in den Medien und der breiten Öffent-

lichkeit zu erzeugen. Ein zentrales Element 

bleibt dabei die Internetplattform www.tag-

der-biotonne.de, die inzwischen erweitert 

wurde und Akteur*innen jetzt ihre Aktivitäten 

automatisch einstellen 

können. Presse und 

Bürger*innen können 
diese Aktivitäten und 

Veranstaltungen rund 

um die Biotonne einse-

hen und weiterverbrei-

ten. Mehr Infos zum Tag 

der Biotonne folgen in 

den nächsten Monaten 

und der H&K Q1 2026. 

Der Boden beginnt hier 

Ein inhaltlicher Schwer-

punkt liegt im ersten Pro-

jektjahr auf dem Zusam-

menhang zwischen Bio-

tonne, Kompost und ge-

sunden Böden. Kompost 

aus Bioabfällen verbes-

sert Funktion, Struktur, 

Humusversorgung, Was-

serhaltefähigkeit sowie 

die Belastbarkeit von 

Böden und reduziert den Einsatz von Mineral-

dünger und schont Schutzgüter wie Torf. Um 

den Weg von der Biotonne zum wertvollen 

Humus sichtbar zu machen, hat die BGK den 

Biotonnen-Aufkleber „Der Boden beginnt 

hier“ entwickelt. Dieser kann beispielsweise 

auf die Biotonnen geklebt werden und somit 

auf der Straße zum Nachdenken anregen und 

als Signal beitragen, dass jede korrekt befüll-
te Biotonne am Ende zu gesunden Böden bei-

trägt. Die Aufkleber können über die Internet-

seite der BGK im Shop bestellt werden.  (DW) 

BioAbfV 

Tag der Biotonne 

Komm ins Team Torffrei 

Mit dem Hashtag #teamtorffrei wirbt das Bundesministerium für Landwirtschaft, Energie und Heimat (BMLEH) 

zusammen mit der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) für ein klimafreundliches Gärtnern und den 

Verzicht auf Torf in Blumenerden.   

Auf der zugehörigen Internetseite finden sich nützliche Informationen rund um das Thema torffreies Gärtnern. 

Dabei wird mit einem Video, Tipps & Tricks, Torfalternativen, einer Memory-Challenge und einem Quiz auf unter-

haltsame Weise Wissen vermittelt, warum jeder Blumentopf zählt und torffreies Gärtnern zum Klimaschutz bei-

trägt.  

Schulungsplattform 

Für Interessierte wird außerdem ein Link zu einer Schulungsplattform angeboten. Hier finden sich Online-Kurse 

zum torffreien Gärtnern im Hobbygartenbau, mit Einkaufshilfen und Anwendungshinweisen, die jederzeit kos-

tenfrei gemacht werden können. Eine weitere Schulungsplattform richtet sich an Hersteller, Handel und Verkäu-

fer von Torfersatzprodukten mit Inhalten zu Beratung und Verkauf torffreier Substrate.  

Der Hashtag #teamtorffrei und die Schulungsplattformen wurden im Rahmen des Modell- und Demonstrations-

vorhabens HOT „Hobby-Gartenbau mit torfreduzierten und torffreien Substraten auf Basis nachwachsender 

Rohstoffe“ entwickelt.  

FNR-Video 

Wie torffreies Gärtnern in der Praxis gut funktioniert, zeigt das FNR-Video zum Thema „Regionale Erdenprodukti-

on ohne Torf – Rezepte aus der Praxis“. Gedreht wurde unter anderem bei der Stadtgärtnerei Kempten, die regi-

onale und torffreie Substrate herstellen und z. B. spezielle Mischungen für Rhododendren oder Baumsubstrate 

einsetzen. Aber auch die BGK kommt zu Wort und stellt in einer kurzen Sequenz die Gütesicherung Kompost 

vor.  (vA) 

https://www.tag-der-biotonne.de/
https://www.tag-der-biotonne.de/
https://www.kompost.de/shop/tag-der-biotonne
https://www.torffrei.info/teamtorffrei
https://www.torffrei.info/torffrei-schulung-fuer-hobbygaertner/#/
https://projekt-finito.de/content/projekt-hot-torffrei-handeln/index.html#/
https://www.youtube.com/watch?v=fTuEOM3Rdx0
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Der Weltbodentag (World Soil Day) ist in je-

dem Jahr am 05. Dezember. Initiiert wurde er 

erstmals im Jahr 2004 von der Food and Agri-

culture Organization (FAO), um auf die Be-

deutung und den Schutz dieser wertvollen 

Ressource aufmerksam zu machen. Inzwi-

schen hat sich der Weltbodentag so weit 

etabliert, dass über 10.000 Veranstaltungen 

weltweit zum Thema durchgeführt werden. In 

diesem Jahr stand er unter dem Motto 

„Gesunde Böden, gesunde Städte“. Auch der 

ECN und die BGK nutzen den Weltbodentag, 

um auf das Thema im eigenen Kontext auf-

merksam zu machen. 

Aktionen der Branche 

Eine der zahlreichen Veranstaltungen zum 

Weltbodentag organisierte das European 

Compost Network (ECN). Es legte besonderes 

Augenmerk darauf, welchen Beitrag Kompost 

und Gärprodukte zur Schaffung und Erhalt 

gesunder Böden beitragen können. Hierzu 

kamen Expert*innen aus unterschiedlichen 

Mitgliedstaaten zu Wort, die über Projekte 

und Maßnahmen zu deren Verwendung be-

richteten, um das Bewusstsein für eine nach-

haltige Bodenbewirtschaftung in Städten zu 

schärfen.  

Auch die BGK greift den Weltbodentag in einer 

Pressemitteilung auf und macht auf den Zu-

sammenhang von einer sortenreinen Samm-

lung von Bioabfällen als Rohstoff für einen 

Qualitätskompost aufmerksam, der aufgrund 

seiner vielfältigen bodenbiologischen und  

-physikalischen Eigenschaften einen wichti-

gen Beitrag für die Bodengesundheit leistet. 

Die Öffentlichkeit soll mit dem Biotonnenauf-

kleber „Der Boden beginnt hier“ darauf auf-

merksam gemacht werden. 

Boden des Jahres 

Seit 2005  fördert das Umweltbundesamt 

(UBA) zudem die Bekanntgabe des „Bodens 

des Jahres“. Die Auswahl erfolgt durch das 

„Kuratorium Boden des Jahres“; ein Gremium 

der Deutschen Bodenkundlichen Gesell-

schaft, des Bundesverbandes Boden sowie 

des Ingenieurtechnischen Verbandes für Alt-

lastenmanagement und Flächenrecycling. 

Neben dem Namen und seiner Verbreitung 

werden historische Fakten, die vorherrschen-

de Nutzung und aktuelle Nöte der jeweiligen 

Böden präsentiert. Auf diese Weise soll die 

Öffentlichkeit für den Wert und die Gefähr-

dung dieser begrenzten Ressource sensibili-

siert werden. In diesem Jahr übernimmt Hes-

sen die Schirmherrschaft und kündigt zahlrei-

che Aktionen und Bildungsangebote zum The-

ma Boden an. 

Der Archivboden 

In diesem Jahr fiel die Entscheidung auf den 

Archivboden. So wie in Archiven wertvolle 

Informationen aufbewahrt werden, speichern 

Archivböden Hinweise auf vergangene Ereig-

nisse, die ohne sie unwiederbringlich verloren 

wären. Sie bewahren Spuren vergangener Um-

weltbedingungen, früherer Vegetation und 

menschlicher Aktivitäten. Diese natürlichen 

Archive helfen Wissenschaftler*innen, Um-

welt- und Klimageschichte besser zu verste-

hen und zeigen, wie eng Vergangenheit, Ge-

genwart und Zukunft im Boden miteinander 

verbunden sind. Auf der Webseite zum Boden 

des Jahres wird gezeigt, wie Archivböden ent-

stehen, wie vielfältig sie sind und warum ihr 

Schutz wichtig ist.  (LN) 

Aktionstag 

Weltbodentag  

Abbildung 1: Boden des Jahres - der Archivboden. © LBEG 

https://boden-des-jahres.de/
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Seit Inkrafttreten der kleinen Novelle der Bio-

AbfV 2022 setzt die BGK ihre Sammlung von 

Antworten zu „häufig gestellten Fra-

gen“ (FAQ) zur Umsetzung der Verordnung 

fort. Diese wurde nun durch den speziellen 

Themenkomplex zum Umgang mit verpackten 

Bioabfällen fortgeführt.  

Verpackte Bioabfälle sind organische Abfälle, 

die zusammen mit ihren Verpackungen im 

gewerblichen Bereich erfasst werden. Typi-

sche verpackte Bioabfälle sind Lebens-, Ge-

nuss- und Futtermittelabfälle (LGFA), die in 

den vom Hersteller gefüllten Verkaufsverpa-

ckungen anfallen. Die FAQ gehen auf deren 

spezielle Fragestellungen und den Zusam-

menhang zwischen der BioAbfV und der Ge-

werbeabfallverordnung (GewAbfV) ein. Die 

GewAbfV bezieht sich in diesem Zusammen-

hang auf die Bewirtschaftung, insbesondere 

auf die Sammlung und den Transport, der Bio-

abfälle aus dem gewerblichen Bereich ein. 

Die BioAbfV verfolgt mit dem neuen § 2a das 

Ziel, den Anteil an Verpackungsrückständen 

in den Substraten aus entpackten Bioabfällen 

so weit wie möglich zu reduzieren. Die Vorga-

ben beziehen sich auf Gärprodukte, die auf 

dem Boden, z. B. in der Landwirtschaft, einge-

setzt werden. 

Getrennte Erfassung und Kontrollwert 

Zentraler Punkt der neuen FAQs ist die Pflicht 

zur Trennung verpackter und unverpackter 

Bioabfälle bereits am Entstehungsort: Beide 

Fraktionen müssen getrennt voneinander er-

fasst werden und sie dürfen auch beim Trans-

port nicht wieder vermischt werden. 

Verpackte Bioabfälle dürfen erst nach einer 

wirksamen Abtrennung der Verpackungen mit 

anderen Bioabfällen zusammengeführt wer-

den. Hierfür sind spezialisierte Abfallaufbe-

reiter verantwort-

lich. Diese müs-

sen gemäß § 4a 

Abs. 2 GewAbfV 

den Abfallerzeu-

gern in Textform 

bestätigen, dass 

die Verpackungs-

bestandteile so 

entfernt werden, dass die Behandlung der 

verbleibenden Bioabfälle im Sinne der Bio-

AbfV erfolgen kann. 

Für die jetzt entpackten und auch für unver-

packte Bioabfälle gilt für die weitere Verwer-

tung der gleiche Kontrollwert von 0,5 % 

Kunststoffe größer 2 mm, bezogen auf die 

Trockenmasse. 

Bedeutung der RAL-Gütesicherung 

Aufbereiter, die an der RAL Gütesicherung 

„Lebensmittelrecycling“ teilnehmen, weisen 

durch regelmäßige Kontrollen nach, dass sie 

die Anforderungen an die Abtrennung von 

Verpackungen und die Einhaltung der Fremd-

stoffgrenzen erfüllen. Die im Rahmen der Gü-

tesicherung generierten Dokumente können 

als Nachweis für die rechtliche Konformität 

der Aufbereitung gewerblicher Bioabfälle ge-

nutzt werden. 

Die FAQs zur BioAbfV 2023 beziehen sich ins-

gesamt auf die Ausweitung des Geltungsbe-

reichs (Inkrafttreten 01.05.2023), Vorgaben 

zum Umgang mit biologisch abbaubaren 

Kunststoffen (Inkrafttreten 01.11.2023) und 

Anforderungen an die Fremdstoffentfrachtung 

vor der Zuführung zur biologischen Behand-

lung nach § 2a (Inkrafttreten 01.05.2025). 

Weitere ergänzende Themen werden in den 

FAQs der BioAbfV von 2012 behandelt.  (LN, 

IB) 

BioAbfV 

FAQ um „verpackte Lebensmittel“ ergänzt 

Aus der Region 

Neuer Vorsitzender der RGK Bayern 

Die Mitgliederversammlung der RGK Bayern wählte am 25. September Johann 

Peter ( AKG Agrar Kompost) zum neuen Vorsitzenden. Zugleich verabschiedete 

die Mitgliederversammlung den langjährigen Vorsitzenden Michael Buchheit. 

Als Stellvertreter wurden gewählt: Rita Högl (Högl Kompost- und Recycling 

GmbH) und Sebastian Weber (Eichhorn Kompost GmbH). In der Versammlung 

trug auch BGK-Geschäftsführer David Wilken zu aktuellen Themen vor. Am Fol-

getag wurde die Kompostanlage unserer Mitgliedsfirma Eichhorn besucht.  

(WEI) 

v. l. n. r.: Dr. P. Haber-

mann, R. Högl, M. Buch-

heit, J. Peter 

https://www.kompost.de/themen/rechtsbestimmungen/faqs-zur-bioabfv#c2511
https://www.kompost.de/themen/rechtsbestimmungen/faqs-zur-bioabfv#c2511
https://www.kompost.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Rechtsbestimmungen/Dok._GS-009-2_FAQs_BioAbfV.pdf
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BGA 

Prüfungen 
Bei seinen Sitzungen nimmt der Bundesgü-

teausschuss (BGA) regelmäßig die halbjähr-

lichen Prüfungen der Zeichenverfahren der 

RAL-Gütesicherungen vor. 

Bei der 76. Sitzung, die am 29./30. Oktober in 

Bad Hersfeld stattfand, wurden folgende Ent-

scheidungen über Anerkennungs- und Über-

wachungsverfahren getroffen. 

Anerkennungsverfahren 

Nach Abschluss des jeweiligen Anerken-

nungsverfahrens und Prüfung der erforderli-

chen Dokumente und Untersuchungen wur-

den folgende Beschlüsse gefasst: 

▪ 2 Antragstellenden wurde das Gütezeichen 

verliehen.  

▪ Bei weiteren 4 Anlagen erfolgte die Güte-

zeichenvergabe unter dem Vorbehalt von 

Nachforderungen (z. B. Abschluss der lau-

fenden Prozessprüfungen). 

Überwachungsverfahren 

Bei den Überwachungsverfahren ergaben sich 

folgende Veranlassungen: 

▪ Bei 12 Verfahren hat der BGA Mängel bei 

der Gütezeichenfähigkeit der Produkte fest-

gestellt. Die betroffenen Herstellenden wur-

den ermahnt und aufgefordert, die Mängel 

bis zur nächsten Prüfung abzustellen, da 

bei Fortdauer der Mängel das Recht zur 

Führung des RAL-Gütezeichens befristet 

oder endgültig entzogen wird.  

▪ Bei 10 Verfahren konnten bestehende Er-

mahnungen aufgehoben werden, da sich 

die beanstandeten Qualitätsparameter auf-

grund von Maßnahmen der Anlagenbetrei-

benden verbessert haben.  

▪ Bei 4 Verfahren wurde die befristete Aus-

setzung des Gütezeichens verlängert. 

▪ Bei 1 Verfahren wurde das Gütezeichen 

wieder eingesetzt. 

Den RAL-Gütesicherungen der BGK unterlie-

gen aktuell 613 Kompostieranlagen, 196 Ver-

gärungsanlagen, 18 Feuerungsanlagen 

(Biomasseverbrennungsanlagen) sowie 8 Auf-

bereitungsanlagen von ehemaligen Lebens-, 

Genuss- und Heimtierfuttermitteln.  

Die nächste BGA-Sitzung findet am 

25./26.03.2026 in Bad Hersfeld statt.  

Weitere Informationen zum BGA finden Sie 

auf der Internetseite der BGK. (TJ) 

ECN-Bulletin 
Das European Compost Network (ECN) informiert mit seinem E-Bulletin monatlich über die ak-

tuellen europäischen Vorhaben und Projekte der Bioabfallwirtschaft sowie über Veranstaltun-

gen und Aktivitäten des ECN selbst.  

Im Bulletin 10-2025 geht es u. a. um 

▪ die Verabschiedung des Soil Monitoring Law. Dieses erste Gesetz zum Thema Böden schafft 

einen EU-weiten Rahmen für die Bewertung und Überwachung der Bodengesundheit. 

▪ die Veröffentlichung eines Dokuments zu organischen Kohlenstoffvorräten im Boden. Das 

Projekt „Soils for Europe“ veröffentlichte im September ein Ausblick-Dokument zu den Wis-

senslücken hinsichtlich der Erhaltung und Erhöhung der organischen Kohlenstoffvorräte im 

Boden.  

▪ die Veröffentlichung des Umweltberichts 2025 der europäischen Umweltagentur, der ein um-

fassendes Bild der Umwelt, des Klimas und der Nachhaltigkeit in Europa auf der Grundlage 

von Daten aus 38 Ländern liefert.   

Im Bulletin 11-2025 geht es u. a. um 

▪ den Vorschlag der Kommission zur CAP für den Zeitraum von 2028 bis 2034, der einen stär-

keren, kohärenteren Weg zu Nachhaltigkeit und Resilienz vorsieht und gleichzeitig die Ver-

pflichtungen für Landwirte vereinfacht. 

▪ die Bewertung der Strategiepläne zur Bodengesundheit im Zeitraum von 2023 bis 2027 aus 

13 Mitgliedsstaaten und wie diese verbessert werden könnte.  

Kontakt und weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des ECN.  (vA) 

https://www.kompost.de/ueber-uns/wer-wir-sind/bundesgueteausschuss/
https://www.compostnetwork.info/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzI1NywiNWI2OTNkNjRhNzM1IiwwLDAsMCwxXQ
https://www.compostnetwork.info/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzI2MiwiMTcwNGU3NDc2ZTZmIiwxMDEzLCJpdW10bmx2Zm5uazA0ODhrZzRvbzRvNG9ra3NvOG93YyIsMjExLDFd
https://www.compostnetwork.info/
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In einem Fachworkshop am 24. November 

2025 in Bad Hersfeld ist der Zwischenstand 

der Umsetzung des § 2a BioAbfV diskutiert 

worden.  

Der Titel des Workshops lautete „Maßnahmen 

und Instrumente zum Ausbau einer hochwer-

tigen Bioabfallverwertung als fachliche 

Grundlage zur Weiterentwicklung der Bio-

AbfV“. Diskussionsgrundlage waren Präsenta-

tionen der Ergebnisse und Auswertungen von 

Recherchen der INFA GmbH und des Witzen-

hausen-Instituts. Der Fachworkshop zeigte, 

dass hochwertige Bioabfallverwertung vor 

allem gelingt durch frühzeitige Vermeidung 

und konsequente Abtrennung von Kunststof-

fen entlang der gesamten Kette von der Erfas-

sung bis zur Behandlung. Für die Weiterent-

wicklung der BioAbfV liegen damit erste An-

satzpunkte vor, die es von nun an weiter zu 

evaluieren gilt. 

Einzelne Ergebnisse in Kürze 

▪ Anfallsnah arbeitende Fremdstoffdetekti-

onssysteme können fehl befüllte Biotonnen 

bereits vor oder beim Abkippen erkennen 

und ggf. ausschleusen. Sie leisten damit 

einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssteige-

rung des Bioabfalls. 

▪ Untersuchungen an Siedlungsabfällen zei-

gen, dass der geltende Kontrollwert für 

Fremdstoffe schon jetzt überwiegend ein-

gehalten wird, wenngleich noch ein rele-

vanter Anteil problematischer Anlieferun-

gen besteht, der verbesserte Erfassung und 

Kontrolle erfordert. 

▪ Technische Fremdstoffabtrennung in Aufbe-

reitungsanlagen entfernt immer auch wert-

volles organisches Material; deshalb ist 

sortenreine Erfassung an der Anfallstelle 

ökologisch und ökonomisch unverzichtbar. 

▪ Bei verpackten Lebensmittelabfällen wird 

die in der Gewerbeabfallverordnung 

(GewAbfV) geforderte getrennte Erfassung 

bei den Abfallerzeugenden häufig noch 

nicht ausreichend vollzogen, was die Mü-

hen zur Aufbereitung und Fremdstoffab-

trennung erheblich und unnötig erschwert 

und die Kosten steigert. 

▪ Für Mikrokunststoffe < 1 mm in Kompost 

und Gärprodukten fehlen bislang normier-

te, valide Untersuchungsmethoden. Es gibt 

folglich keine belastbaren Messwerte. Hin-

gegen liegen für Kunststoffpartikel größer 1 

mm belastbare Messwerte aus Routineun-

tersuchungen seit vielen Jahren vor. Sie 

werden im Rahmen der  RAL -

Gütesicherungen Kompost und Gärproduk-

te in jeder Regelprobe bestimmt. Der Stich-

probenumfang ist groß. Die Messwerte sind 

seit langem rückläufig und unterschreiten 

gesetzliche Höchstwerte deutlich und zu-

verlässig. 

Fazit 

Bioabfall kann umso besser zu qualitativ 

hochwertigen Komposten und Gärprodukten 

werden, wenn Kunststoffe gar nicht erst in die 

biologische Behandlung gelangen. Hierzu 

verhelfen bessere Getrennterfassung in Haus-

halten und Gewerbe, anfallsnahe Kontrollen 

bei der Sammlung und konsequenter Vollzug 

bestehender rechtlicher Vorgaben, hier insbe-

sondere aus der GewAbfV. Die im Workshop 

diskutierten Einschätzungen zum aktuellen 

Stand der Umsetzung der zurzeit gültigen Bio-

AbfV und möglicher Maßnahmen sind ein 

wichtiger Auftakt bei der Schaffung von 

Grundlagen für die anstehende Neufassung 

der BioAbfV. Jedoch sind in vielen Sammelge-

bieten Maßnahmen zum § 2a BioAbfV noch in 

Planung oder in sehr frühen Phasen der Um-

setzung. Hier ist noch Raum für weitere Er-

kenntnisse und Ergebnisse, die bei zukünfti-

gen Diskussionen berücksichtigt werden  

sollten.  (IB) 

BioAbfV 

UBA-Fachworkshop in Bad Hersfeld 

Save the date 

Holzaschekongress 2026 

Am 23.04.2026 findet der Holzaschekongress im Hotel Melchior in Würzburg statt. Er ist eine seit Jahren in 

der Holzenergiebranche etablierte Veranstaltung rund um das Thema Holzasche. Hier kommen Experten 

aus verschiedenen Bereichen zusammen, um über die neuesten Entwicklungen und Innovationen im Um-

gang mit Holzasche zu diskutieren. 

Der Kongress dient als Plattform für den Austausch von Wissen und Erfahrungen zwischen Kraftwerksbe-

treibern, Lieferanten, Entsorgern, Industrievertretern, Behörden, Forschern und anderen Interessengrup-

pen. Organisiert und durchgeführt wird die Veranstaltung durch die Technologica GmbH, im Auftrag der 

Bundesgütegemeinschaft Holzasche e. V. Weitere Informationen finden Sie hier.  (YB) 

https://www.holzaschekongress.de/
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03. bis 05. März 2026, Mannheim-Ladenburg 

Abfallvergärungstag & GGG-Fachseminar 

Weitere Infos: hier 

14. bis 16. April 2026, Kassel 

37. Kasseler Abfall– und Ressourcenforum 

Weitere Infos: hier 

23. April 2026, Würzburg 

Holzaschekongress 

Weitere Infos: hier 

16. bis 18. Juni 2026, Bernburg 

DLG-Feldtage 

Weitere Infos: hier 

10. bis 11. November 2026, Bad Hersfeld 

18. Biomasseforum 

Weitere Infos folgen 

25. bis 26. November 2026, Kassel 

BIOGAS Convention 

Weitere Infos: hier 

26. bis 27. November 2026, Neustadt an der 

Weinstraße 

BGK-Jahrestreffen 

Weitere Infos: hier 

 

 

 

Fehlt Ihr Termin? Dann teilen Sie uns diesen 

gerne über redaktion@kompost.de mit. 
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